
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/9/17 4Ob2233/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1996

Norm

AlVG §39 Abs1 Z2

Rechtssatz

Sobald eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für das Kleinkind vorhanden ist, hat das Interesse der Allgemeinheit,

diese Sozialausgabe (Sondernotstandshilfe für Mütter oder Väter) einzusparen, Vorrang vor den Bedürfnissen des

Kleinkindes.

Entscheidungstexte

4 Ob 2233/96b

Entscheidungstext OGH 17.09.1996 4 Ob 2233/96b
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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